
WERKVERTRAG 

zwischen

[NAME], Adresse 

– nachfolgend „Auftraggeber“ genannt 

und

Constantin Naitana („Dienstleistung Naitana“), Oberwöhrn 4, 83135 Schechen 

Telefon: 08031/2727499, Mobil: 0176/22786898, 

E-Mail: kontakt@rosenheimer-handwerker.de 

– nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt 

wird folgendes vereinbart:

§ 1 Geltungsbereich; Form

(1) Die AGB gelten, wenn der Auftraggeber Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, 
sowie wenn der Auftraggeber Verbraucher (§13 BGB) ist, es sei denn, die einzelnen 
Klauseln dieser AGB sagen etwas anderes.

(2) Die AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, wenn der Auftragnehmer der Geltung ausdrücklich zugestimmt 
hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, 
wenn in Kenntnis der AGB des Auftraggebers die Leistung an ihn vorbehaltlos ausge-
führt wird. 

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftraggebers in Bezug auf den 
Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich 
abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser AGB schließt Schrift- und Textform (zB 
Brief, E-Mail, Telefax) ein.

§ 2 Vertragsgegenstand und Vertragsgrundlagen

(1) Gegenstand des Vertrages ist [KURZBESCHREIBUNG]. Die Ausgestaltung im 
Einzelnen und die zum Leistungsumfang gehörenden Arbeiten des Auftragnehmers 
ergeben sich aus der Auflistung gemäß  Anlage 1 – Leistungsbeschreibung – zu die-
sem Vertrag.  

(2) Dieser Vertrag ist ein Werkvertrag. Es gelten die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB).

§ 3   Vertretung des Auftraggebers und Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber benennt als seinen für die Abwicklung des Bauvorhabens be-
vollmächtigten Vertreter____________. Dieser ist berechtigt, Anweisungen zu 
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erteilen, die zur technisch und zeitlich ordnungsgemäßen Ausführung der Bau-
leistungen erforderlich sind. Weitergehende rechtsverbindliche Erklärungen, die 
während der Abwicklung des Vertrags abzugeben und/oder entgegenzunehmen 
sind, bleiben ausschließlich dem Auftraggeber vorbehalten. Dies gilt insbesonde-
re für solche Erklärungen, die zu einer Änderung oder Ergänzung des Vertrags 
führen.

(2) Der Bevollmächtigte des Auftraggebers ist berechtigt, Anordnungen auszuspre-
chen und Zusatzleistungen zu beauftragen.

(3) Der Auftragnehmer benennt als zuständigen Bauleiter und Bevollmächtig-
ten__________. Dieser ist zur Abgabe und Entgegennahme von rechtsverbindli-
chen Erklärungen nach diesem Vertrag befugt.

§ 4 Vergütung

(1) Die Vergütung für die unter § 1 Ziffer 1 genannten Leistungen ist folgender Pau-
schalpreis vereinbart [...] EUR. Im Preis ist die gesetzliche Mehrwertsteuer ent-
halten.  

oder

Die Vergütung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage der in seinem An-
gebot genannten Einheitspreise und der tatsächlich ausgeführten, durch Aufmaß 
belegten Leistungen. Die vorläufige Vergütung (Angebotspreis) beträgt netto 
____________EUR.

(2) Ein etwaiger Vorschuss wird zwischen den Parteien individuell und separat ver-
einbart. 

§ 5 Stundenlohnarbeiten

(1) Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn ein gesonderter Auftrag des Auf-
traggebers bzw. seines Vertreters zu den Stundenlohnarbeiten vorliegt. In diesem 
Fall gelten folgende Stundensätze:

a) Meister nett
o

69  EUR/h

b) Vorarbeiter nett
o

61  EUR/h

c) Facharbei-
ter

nett
o

59  EUR/h

d) Helfer nett
o

55  EUR/h
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(2) Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in 
zweifacher Fertigung einzureichen, soweit nichts anderes vereinbart wird. Diese 
müssen die Baustelle, das Datum, die Namen, die Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgrup-
pe der Arbeitskräfte, die geleisteten Arbeitsstunden und die Art der Leistung in leser-
licher Form enthalten.

(3) Der bevollmächtigte Vertreter des Auftraggebers ist nur bevollmächtigt, Stunden-
lohnzettel abzuzeichnen. Die Unterzeichnung eines Stundenlohnzettels bestätigt nur 
Art und Umfang der erbrachten Leistungen.

§ 6 Termine und Fristen 

(1) Der Auftragnehmer hat spätestens am ____________mit der Ausführung zu be-
ginnen (Beginn der Arbeiten).

(2) Der Auftragnehmer wird die gesamten vertraglich geschuldeten Leistungen vor-
aussichtlich bis spätestens ___________ fertigstellen. Es handelt sich hierbei 
um keinen verbindlichen Endfertigstellungstermin und keine vereinbarte 
Frist. 

(3) Werden vereinbarte Fristen und Termine schuldhaft nicht eingehalten, so ist der 
jeweiligen Partei eine angemessene Frist zur Leistung zu setzen, nach Verstrei-
chen der Nachfrist setzt ohne weitere Nachricht Verzug ein.  

§ 7 Abnahme 

(1)  Die Abnahme der Vertragsleistung erfolgt nach vollständiger Fertigstellung. Teilab-
nahmen finden nicht statt. 

(2) Die Abnahme erfolgt förmlich. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen 
Abnahmeprotokoll schriftlich niederzulegen. Das Protokoll ist von beiden Vertragstei-
len zu unterzeichnen. Der Auftraggeber ist zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, 
wenn die Leistungen des Auftragnehmers wesentliche Mängel aufweisen.

(3) Nimmt der Auftraggeber die im Wesentlichen mangelfrei fertig gestellten Leistungen 
des Auftragnehmers trotz eines entsprechenden Verlangens nicht förmlich ab, erfolgt 
die Abnahme konkludent durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme des 
Werks oder durch ein sonstiges Verhalten des Auftraggebers, aus dem sich die Aner-
kennung der Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht entnehmen lässt.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1)  Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forde-
rungen aus diesem Vertrag das Eigentum des Auftragnehmers.
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(2) Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen Dritter 
muss der Auftraggeber auf das Eigentum hinweisen und muss den Auftragnehmer 
unverzüglich schriftlich benachrichtigen, damit dieser seine Eigentumsrechte durch-
setzen kann. Sofern der Dritte dem Auftragnehmer die ihm in diesem Zusammenhang 
entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, 
haftet hierfür der Auftraggeber. 

§ 9 Haftung 

Der Auftragnehmer haftet – außer bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei der Ver-
letzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungs-
gesetz – nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung zur Erreichung des Vertragszweckes notwendig sind. 

§ 10 Kündigung 

(1) Neben den gesetzlichen Kündigungsgründen ist der Auftraggeber zur Kündigung des 
Vertrags aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung berechtigt, insbesondere wenn

a) der Auftragnehmer seine Zahlungen schuldhaft einstellt und das Insolvenzverfah-
ren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Ver-
fahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;

b) der Auftragnehmer mit der Erbringung seiner Leistung im Verzug und die Fortfüh-
rung des Vertrags für den Auftraggeber unzumutbar ist;

c) bereits während der Ausführung Leistungen des Auftragnehmers wesentliche 
Mängel aufweisen und diese vom Auftragnehmer nicht innerhalb einer vom Auftrag-
geber gesetzten angemessenen Frist beseitigt werden;

d) der Auftragnehmer auch nach Ablauf einer angemessenen Frist Nachunternehmer 
ohne Zustimmung des Auftraggebers beschäftigt.

e) der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftragnehmers mit der Vorberei-
tung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags befasst sind oder ihnen 
nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Hand-
lungen des Auftragnehmers stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm 
bevollmächtigt, beauftragt oder für ihn tätig sind. Dabei ist es gleichgültig, ob solche 
Vorteile unmittelbar den Personen oder in deren Interesse einem Dritten angeboten 
oder versprochen wurden;
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(f) der Auftragnehmer gegen Bestimmungen des Schwarzabeitergesetzes verstößt 
und derartige Verstöße trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung nicht unter-
lässt;

(2) Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund sind die erbrachten Leistungen vom 
Auftragnehmer abzurechnen. Schadensersatzansprüche oder Vertragsstrafen An-
sprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Nach einer Kündigung ist der Auftrag-
geber berechtigt, den noch nicht vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des Auftrag-
nehmers durch einen Dritten ausführen zu lassen, doch bleiben seine Ansprüche auf 
Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens bestehen. Er ist auch berechtigt, 
auf die weitere Ausführung zu verzichten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
zu verlangen, wenn die Ausführung aus Gründen, die zur Entziehung des Auftrages 
geführt haben, für ihn kein Interesse mehr hat. Der Auftraggeber ist ferner berechtigt, 
gegen entsprechende Vergütung Geräte, Gerüste oder sonstige auf der Baustelle 
vorhandene andere Einrichtungen und Baustoffe sowie Bauteile des Auftragnehmers 
in Anspruch zu nehmen.

(3) Kündigungen sind schriftlich zu erklären.

§ 11 Abtretung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

(1) Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers bedarf in jedem Fall der 
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Teilt der Auftragnehmer für die Abtre-
tung sachlich berechtigte Gründe mit, darf der Auftraggeber die erforderliche Zu-
stimmung nicht verweigern.

(2) Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung sowie zur Einrede des 
nicht erfüllten Vertrags nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind. Das Recht des Auftragnehmers zur 
Aufrechnung besteht uneingeschränkt, soweit seine aufgerechnete Forderung mit 
der Hauptforderung synallagmatisch verknüpft ist.

§ 12 Widerrufsbelehrung

Handelt es sich bei dem Auftraggeber um einen Verbraucher ist folgende Widerrufsbelehrung 
zu beachten: 

(1) Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Ver-
trag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (innerhalb 7 Werktage) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist.
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

(2) Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ih-
nen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spä-
testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Ein Muster-Widerrufsformular ist diesem Vertrag beigefügt. 

§ 13 Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Sitz des Auftrag-
nehmers. 

(2)  Als ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag wird das Amtsgericht Rosenheim, Bismarkstrasse 1 83022 
Rosenheim vereinbart, sofern Auftraggeber und Auftragnehmer Unternehmer 
sind.

§ 14 Schlussvereinbarungen 

(1) Änderungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für eine Änderung dieser Klausel. Mündliche Nebenabsprachen sind 
unwirksam.  

(2) Für die Durchführung dieses Vertrags gilt ausnahmslos das Recht der Bundesre-
publik Deutschland. 

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, oder sollte 
der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit des 
Vertrags im Übrigen nicht berührt.                 
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§ 15 Datenschutzhinweis

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre 
Kontaktdaten zur Abwicklung Ihrer Bestellung, so auch Ihre E-Mail Adresse, wenn Sie uns 
diese angeben. Zur Bonitätsprüfung können wir Informationen (z.B. auch einen sogenannten 
Score- Wert) von externen Dienstleistern zur Entscheidungshilfe heranziehen und davon die 
Zahlungsart abhängig machen. Zu den Informationen gehören auch Informationen über Ihre 
Anschrift. Dies erfolgt zum Zwecke der Vertragsabwicklung, Art 6 Abs. 1b) DSGVO. Details 
entnehmen Sie bitte unser Datenschutzerklärung (rosenheimer-handwerker.de/datenschutz).

Ort, Datum  ___________ Ort, Datum  ___________

Unterschrift Auftraggeber                                                                Unterschrift Auftragnehmer                                 

____________________                                                                ______________________
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